
Universität Erlangen-Nürnberg • Postfach 3520 • 91023 Erlangen 

FRIEDRICH-ALEXANDER 
UNIVERSITÄT 
ERLANGEN-NÜRNBERG 

FACHBEREICH RECHTSWISSEN-
SCHAFT 
Der Studiendekan 

 

 

 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung der JAPO 
 

Liebe Studierende, 

zum 1.1.2016 bzw. 2017 tritt die Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für Juristen in Kraft. 
 
Gerne will ich Sie über die aus meiner Sicht wichtigsten Veränderungen informieren: 
 
Der Prüfungsstoff ändert sich mit Wirkung zum 1.1.2017 wie folgt: 

o Das Widerspruchsverfahren ist nicht mehr Prüfungsstoff. 
o Das Kommunalabgabenrecht ist nicht mehr Prüfungsstoff. 
o Teil 3 der GO/LKrO/BezO ist nun komplett und nicht nur partiell vom Prü-

fungsstoff ausgenommen. 
 Recht der kommunalen Unternehmen ist nicht mehr Prüfungsstoff 

 
Mit Wirkung bereits zum 1.1.2016 treten folgende Änderungen im Verfahren in Kraft: 

o Pflicht zur Anmeldung spätestens nach dem 12. Semester entfällt. 
o Auflagesemester nach nicht bestandener Erster Juristischer Staatsprüfung 

entfällt. 
 Prüfung kann im nächsten Termin wiederholt werden. 

o Wiederholungsfrist wird aufgehoben. 
 Bisher musste bei Nichtbestehen der Ersten Juristischen Staatsprüfung 

 die Widerholungsprüfung spätestens im vierten Termin nach dem Ter-
min abgelegt werden, in dem die Prüfung erstmals nicht bestanden 
wurde. 
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o Möglichkeiten, den Freischuss um ein Semester nach hinten zu verschie-
ben, werden erweitert um vom Landesjustizprüfungsamt anerkannte wis-
senschaftliche und sprachliche (Zusatz-)Ausbildungen. 

 
Im Anschluss an die verfahrensrechtlichen Änderungen werden wir auch die Prüfungs-
ordnung für die JUP an unserem Fachbereich entsprechend ändern und anpassen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Jürgen Stamm 
          - Studiendekan - 
 
 


